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Einleitung 

Jede Arbeit, die sich heute noch in irgendeiner Weise mit der Frage nach dem 
im Völkerrecht geltenden Haftungsprinzip, d.h. dem Verschulden oder dem 
Erfolg, noch auseinandersetzen will, sieht sich drei Vorhaltungen gegenüberge-
stellt — sie sei anmaßend, überflüssig und unzeitgemäß. 

Anmaßend angesichts der überwältigenden Liste namhafter Autoren, die sich 
in unserem Jahrhundert an dieser cause célèbre der völkerrechtlichen Theorie 
beteiligt haben, ohne daß sie eine endgültige und allgemein befriedigende 
Lösung finden konnten, überflüssig angesichts der Tatsache, daß die internatio-
nale Judikatur seit je Streitigkeiten löst, ohne sich im geringsten auf diese heikle 
Frage einzulassen, unzeitgemäß angesichts des Kodifikationsentwurfes  der 
International Law Commission (ILC) über die Staatenverantwortlichkeit. 
Dessen Art. 3 lautet: 

„There is an internationally wrongful  act of a State when: a) a conduct consisting of an 
action or omission is attributable to the State under international law; and b) that 
conduct constitutes a breach of an international obligation of the State". 

Da das völkerrechtliche Unrecht als eine objektive Verletzung einer völkerrecht-
lichen Verpflichtung definiert  wird und das subjektive Merkmal der Schuld des 
handelnden Organs nirgends erwähnt wird, sollte man daraus schließen, daß die 
ILC sich für die Erfolgshaftung  entschied und damit dem ewigen Streit ein Ende 
setzte. 

Von den drei Einwendungen kann ich nur der ersten zustimmen, hoffe  aber, 
daß die vorliegende Arbeit einen — wenn auch bescheidenen — Beitrag zur 
Klarstellung der Begriffe  des Zufalls und der höheren Gewalt, die trotz ihrer 
zentralen Bedeutung in der Systematik der Staatenverantwortlichkeit bislang in 
der Lehre durchaus vernachlässigt wurden, wird leisten können. 

In den anderen zwei Punkten möchte ich dagegen widersprechen. Die 
Untersuchung des geltenden Haftungsprinzips ist keineswegs überflüssig, 
sondern rechtfertigt  sich sowohl unter einem theoretischen, wie auch unter 
einem praktischen Gesichtspunkt. Der erste ist geradezu offenkundig,  denn 
kaum eine andere Frage in der völkerrechtlichen Theorie der Verantwortlichkeit 
hat die Lehre mehr beansprucht und angespornt als diese. Die Problematik weist 
aber auch eine durchaus praktische Bedeutung auf, denn je nach dem 
Haftungsprinzip ändert sich die Beweislast. Nach den Prinzipien der herkömm-
lichen Lehre wird in der Verschuldenshaftung dem Kläger die Last aufgebürdet, 
den Beweis der Schuld des Beklagten zu erbringen; in der Erfolgshaftung  muß 
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dagegen der Beklagte in seinem Interesse das Vorhandensein eines Rechtferti-
gungsgrundes anführen und beweisen. 

Noch weniger ist die Untersuchung des Haftungsprinzips durch die Arbeit der 
ILC überholt. Man kann großen Zweifel hegen, ob die ILC sich wirklich der 
Erfolgshaftung  so bedingungslos angeschlossen hat, wie es — von wenigen 
markanten Ausnahmen abgesehen — allgemein unkritisch in der Literatur 
angenommen wird. Dies sollte eigentlich überraschen, denn der von der ILC in 
erster Lesung 1980 angenommene Entwurf des ersten Teils des Kodifikations-
vorhabens (betreffend  die Voraussetzungen des Eintritts der Verantwortlich-
keit) lehnte sich der Substanz nach an den Vorschlägen des Spezialberichterstat-
ters Ago an, der bis in die vierziger Jahre einer der überzeugtesten und 
überzeugendsten Wortführer  der Verschuldenshaftung war. 

In der Tat weist der ILC-Entwurf hinter der Festigkeit des Art. 3 mehrere 
Risse auf, durch die der Gedanke des Verschuldens eindringt. Einen solchen 
bildet Art. 31 betreffend  den Zufall und die force majeure. Die zwei Begriffe 
werden in Art. 31 des Entwurfes als Unrechtsausschließungsgründe neben der 
Einwilligung (Art. 29), den Gegenmaßnahmen (Art. 30), dem persönlichen 
Notstand (Art. 32), dem staatlichen Notstand (Art. 33) und der Notwehr 
(Art. 34) behandelt werden. 

Die vorliegende Arbeit hat die Analyse der Begriffe  Zufall und force majeure 
zur Aufgabe. Es soll erforscht  werden: a) ob das Völkerrecht sie als eigenständi-
ge Begriffe  kennt und wie sie voneinander abzugrenzen sind und b) ob ihr Inhalt 
und ihre Anwendung, wie sie sich aus der völkerrechtlichen Praxis ergeben, dem 
ILC-Entwurf entspricht. Anhand der Ergebnisse wird dann die Frage beantwor-
tet, ob die Bewertung des Verschuldens durch die ILC sich bewähren kann oder 
nicht. 

Große Aufmerksamkeit  wird der Praxis geschenkt; dies kann m. E. unmöglich 
geschehen, ohne die primären neben den sekundären Normen zu berücksichti-
gen. Die hier angewendete Methode bricht also bewußt mit derjenigen, die sich 
die ILC auferlegt hat. Wie allgemein bekannt ist, hat sich die ILC auf die 
Festschreibung der sekundären Normen beschränkt, d.h. auf die Normen, die 
ausschließlich Fragen der Verantwortlichkeit, d.h. ihren Eintritt, Inhalt, Form 
Abstufungen und Folgen regeln, ungeachtet dessen, welche Verhaltenspflichten 
der Staaten (Materie der primären Normen) in concreto verletzt wurden. Diese 
Methode ist in der Lehre zu Recht mehrmals und zunehmend kritisiert worden. 
Vor allem bei der Festschreibung der Rechtsfolgen der Verantwortlichkeit, d. h. 
des Inhalts der neuen Rechtsbeziehungen, die zwischen Verletztem, Verletzer 
und Dritten entstehen, erweist sich die Trennung zwischen Primär- und 
Sekundärnormen als völlig unpraktikabel, denn die Konsequenzen, die das 
Völkerrecht mit der Verletzung seiner Normen verbindet, hängen mit dem 
Inhalt derselben eng zusammen. 

Aber schon bei den Bestimmungen, die die Voraussetzungen des Eintritts der 
Verantwortlichkeit betreffen,  scheint eine solche Trennung an manchen Stellen 
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gekünstelt zu sein. Man denke nur an die Kategorie der völkerrechtlichen 
Verbrechen. Während Art. 19 Abs. 1 des ILC-Entwurfes besagt: 

„An act of a State which constitutes a breach of an international obligation is an 
internationally wrongful  act, regardless of the subject-matter of the obligation 
breached", 

bestimmt Art. 19 Abs. 2, daß die Verletzung einer 

„international obligation ... essential for the protection of fundamental interests of the 
international community" 

als völkerrechtliches Verbrechen zu qualifizieren ist. Beispiele solcher Völker-
rechtsverletzungen besonders gravierender Natur werden dann in Art. 19 Abs. 3 
aufgezählt. Nun sieht sich die ILC im zweiten Teil des Kodifikationsentwurfes 
vor die Aufgabe gestellt, besondere Rechtsfolgen für die international crimes 
aufzuzeigen. 

Dieser von der ILC „leichtherzig" begangene Rückgriff  auf die primären 
Normen dürfte aber nicht der einzig notwendige sein. Es könnte sich nämlich 
aus der vorliegenden Untersuchung ergeben, daß der Zufall und die force 
majeure sich in bestimmten Bereichen in ihrer Erheblichkeit unterscheiden. Dies 
hätte dann zur Folge, daß sich auch die Relevanz des Verschuldens als Element 
des völkerrechtlichen Unrechts je nach Normbereich verändern könnte. 

2 Gattini 




